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8§ 4 KHVG 1994 Ausschllsse

KHVG 1994 - Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherungsgesetz 1994

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 17.11.2023

1. (1)Von der Versicherung durfen nur ausgeschlossen werden

1. 1.Ersatzanspriche des Eigentimers, des Halters und - bei Vermietung des Fahrzeuges ohne Beistellung
eines Lenkers - des Mieters und der Personen, denen der Mieter das Fahrzeug Uberlaf3t, gegen
mitversicherte Personen wegen Sach- oder blof3er Vermogenschaden,

2. 2.Ersatzanspriche wegen Beschadigung, Zerstdrung oder Abhandenkommens des versicherten Fahrzeuges,

3. 3.Ersatzanspriche wegen Beschadigung, Zerstdrung oder Abhandenkommens von mit dem versicherten
Fahrzeug beférderten Sachen mit Ausnahme jener, die mit Willen des Halters beférderte Personen
Ublicherweise an sich tragen oder, sofern die Fahrt Uberwiegend der Personenbefdrderung dient, als
Gegenstande des personlichen Bedarfs mit sich fihren; dies gilt nicht fir das nicht gewerbsmaRige
Abschleppen betriebsunfahiger Fahrzeuge im Rahmen ublicher Hilfeleistung;

4. 4.Ersatzanspruche aus der Verwendung des versicherten Fahrzeugs, wenn diese Verwendung im
Unfallzeitpunkt nicht seiner Funktion als Beférderungsmittel entspricht, unabhangig von den Merkmalen
des Fahrzeugs und unabhangig von dem Gelande, auf dem das Fahrzeug verwendet wird, und der Tatsache,
ob es sich in Bewegung befindet oder nicht;

5. 5.Ersatzanspriche aus der Verwendung eines Fahrzeugs bei einer kraftfahrsportlichen Veranstaltung und
ihren Trainingsfahrten auf einer fir den Ubrigen Verkehr gesperrten Stral3e, fur die Dauer einer solchen
Veranstaltung (8 1 Abs. 2 lit. ¢ KFG 1967) oder in den Fallen des8 6 Abs. 4 Z 2 VOEG;

6. 6.Ersatzanspriche, die besonderen Bestimmungen Uber die Haftung fir Nuklearschaden unterliegen.

2. (2)Auf nichtin Abs. 1 angefuhrte Ausschluf3tatbestande kann sich der Versicherer nicht berufen.§ 2 Abs. 3 ist
jedoch anzuwenden.

In Kraft seit 23.12.2023 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/khvg/paragraf/1
https://www.jusline.at/gesetz/khvg/paragraf/6
https://www.jusline.at/gesetz/khvg/paragraf/2
file:///

	§ 4 KHVG 1994 Ausschlüsse
	KHVG 1994 - Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherungsgesetz 1994


